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         Hygienemaßnahmen für Besucher /Gruppen und Familien des AHA-ERLEBNISmuseums 

1. Es gilt die Maskenpflicht (OP- Maske, FFP2), für Besucher/innen aller Altersgruppen und Mitarbeiter/innen.  

a. Kinder ab 6 Jahren  wie Erwachsene müssen einen Mund- Nasen -Schutz -Masken tragen, wenn sie sich in Bewegung setzten. 

b. Bei Veranstaltungen im Sitzen und zuhören dürfen die Masken  abgenommen werden 

c. Masken können bei Bedarf im Museum erworben oder geliehen werden. 

2. Besucher der Veranstaltung sind angemeldete  Personen/ Familien. 

                 3.         Zutritt zu den Veranstaltungen haben alle Erwachsenen und Kinder gemäß der 3 G-Regel. (§ 8 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Corona-VO).  

                 4.       Ab einer Warnstufe oder einer Inzidenz über 50 lt. an dem Tag aktueller VO müssen Erwachsene und Kinder ab 14 Jahren einen aktuellen Negativ-Test vorweisen . 

5. Personen mit Symptomen einer Erkältungs –oder Atemwegserkrankung wird der Zutritt zur Veranstaltung nicht gewährt. 

6. Die Anwesenden  tragen sich zur Dokumentation der Datenverfolgung  in einer  Hygieneliste ein oder haben die Möglichkeit sich per Corona- App oder Luca- App zu registrieren. 

Die Hygiene- Liste kann im Internet unter www.ahamuseum .de heruntergeladen  

Und ausgefüllt mitgebracht werden, um beim Zutritt zum Veranstaltungsort Warteschlangen zu vermeiden. 

7.  In gut einsehbaren Orten sind Plakate mit den geltenden Hygieneregeln des Hauses aufgehängt 

8. Beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsortes ist sich nach den Markierungen zu richten ; zur Vermeidung von Warteschlangen und der Einhaltung des Abstandsgebots . 

9. Bei Einlass steht im Eingang ein Desinfektionsspender zum Desinfizieren der Hände. 

10. Die Besucher/innen werden verpflichtet, beim Betreten des Hauses ihre Hände zu desinfizieren; dazu gibt es meist kontaktlose Hygienestationen an allen Ein- und Ausgängen. 

11. Haltet zu Personen, die nicht zu eurem Haushalt gehören, mindestens 1,50 Meter Abstand. Bitte die Markierungen auf dem Boden sowie die zusätzlichen  
Hinweisschilder    beachten. 

12. Die Reinigungszyklen im gesamten Museumsgebäude sind erhöht - Handläufe, Türen, Oberflächen, Schließfächer und Sanitäre Anlagen sind mit einem  
Desinfektionslack  versiegelt und werden regelmäßig durch unsere   Mitarbeiter gereinigt und desinfiziert 

                 13.    Für konstantes regelmäßiges Intervall-Lüften (20-5-20) und der zusätzliche Einsatz von Luftdesinfektionsreinigern ist gesorgt.  

        14.    Essen und Trinken werden vom und im Museum nicht ausgegeben. Eigene Getränke dürfen sitzend im Essbereich des Museums eingenommen werden;  

                Eigenes Essen darf nur im außerhalb des Museums eingenommen werden..  

       15.   Der Besuch und die festgelegte Personenanzahl der jeweiligen Gruppe ist nach vorheriger Anmeldung durch Telefon oder E-Mail-Kontakt vereinbart.  

               Eine Überschreitung der Personenzahl muss vorab abgesprochen sein.   

       16.  Zur  Zeit ist der Besuch von max.30 Personen oder einer  Kita/Schulgruppe der Besuch gewährt. (§ 7 Abs. 3 Satz 2 Corona-VO) 

       17.   Der Besuch ist auf max.2 Stunden begrenzt.  
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Aufgrund des aktuellen Covid-19-Infektionsgeschehens im Landkreis Wolfenbüttel ist es dem Ordnungsamt vorbehalten, den Betrieb des Museums weiter einzuschränken bzw. kurzfristig ggf. zu schließen  
(§ 18 Corona-VO). 

Ich versichere, dass ich nicht an Covid19-typischen Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten, Atemnot, Geschmacks- oder Geruchstörungen) leide.  

Außerdem versichere ich, dass ich nicht unter Quarantäne gestellt bin. Bitte die Datenschutzrechtliche Hinweise auf Seite 2 beachten. 

 

…………………   ……………………………………. ……………………………………… 

(Datum)   (Beginn des Museumsbesuchs)  (Ende, bzw. vorauss. Ende des Besuchs) 

 

Vorname, Nachname Anschrift *Telefonnr. / E-Mail 
Unterschrift*) 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

    

    

Die Angabe einer Telefonnummer ist eine zwingende Angabe zu den Kontaktdaten (§ 7 Abs. 3 Satz 3 i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 2 Corona-VO). Die zusätzliche (freiwillige) Angabe der E-Mail-Adresse wäre 

wünschenswert.  Datenschutzrechtliche Hinweise: Die Verarbeitung Eurer Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 c), d), e) DSGVO und Art. 9 Abs. 2 DSGVO. Die Verarbeitung ist erforderlich, um die Mitarbeiter und 

Besucher zu schützen und ggf. Kontaktpersonen von an Covid-19 erkrankten Personen ausfindig zu machen und rechtzeitig verständigen zu können. Somit dient die Verarbeitung Eurer Gesundheit und der Eurer Mitmenschen. Eure Daten 

werden erforderlichenfalls an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. Eure Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Ihr habt das Recht auf Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten. 

Ihr habt das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 16 bis 18 DSGVO genannten Voraussetzungen. Euch steht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.  


